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B Regelungen für den Studiengang Polizeivollzugsdienst (B.A.)  
 Ergänzende Reglungen  
 
§ 1 Zu Teil A § 5: Module1 

 

Bei Modulen des fachpraktischen Studiums kann anstelle einer oder neben eine Studienleistung 
eine dienstliche Bewertung treten.  
 
§ 1a Zu Teil A § 9 Abs. 4: Prüfer- und Gutachtertätigkeit2 
 
Abweichend von § 9 Abs. 4 Satz 3 StudO-BA Teil A kann ein Mitglied der zuständigen Ausbildungslei-
tung bei Prüfungen zugegen sein, sofern die Zustimmung der Prüferin bzw. des Prüfers und des Prüf-
lings vorliegt. 
 
§ 2 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe e: Seminarleistung3 

 

1) In die Bewertung gehen die schriftlich vorzulegende Seminararbeit mit 70 %, die Präsentation 
mit 20 % und die Mitarbeit mit 10 % ein.  

 
2) Die Modulprüfung nach Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe e (Seminarleistung) wird mit der Prüfungs-

form des Referates, Teil A § 12 Buchstabe d, wiederholt. Dabei richtet sich der Umfang der 
schriftlichen Ausarbeitung nach dem Umfang der schriftlichen Seminarleistung.  

 
§ 3 Zu Teil A § 12 Abs. 1: Modulprüfungen4 (vgl. die jeweils gültige Modulübersicht)  
 
1) Modulprüfungen können unbeschadet Teil A § 12 Abs. 1 zu dem in den nachfolgenden Prü-

fungsformen abgelegt werden:  
 

a) Aktenbearbeitung 
 

Die Aktenbearbeitung ist eine schriftliche Prüfungsform, die unter Aufsicht vorzunehmen 
ist. Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten. Die Studierenden erhalten einen Aktenaus-
zug.  
Die Aufgabenstellung kann u. a. eine Analyse, eine Sachverhaltszusammenfassung, eine 
rechtliche Bewertung, den Vorschlag für das weitere Vorgehen oder eine sonstige Frage-
stellung umfassen.  
 

b) Gruppengespräch 
 

Das Gruppengespräch ist eine mündliche Prüfungsform, in der festgestellt wird, ob die 
Studierenden in der Lage sind, anhand eines Themas aus dem Modul fachliche und fä-
cherübergreifende Zusammenhänge darzustellen und die erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten auf das Berufsfeld Polizei zu beziehen.  
Es wird in einer Gruppe von bis zu vier Studierenden von zwei Prüferinnen/Prüfern durch-
geführt. Die Studierenden sollen in der Gruppe das Thema diskutieren und voranbringen. 
Der Einzelanteil der oder des jeweiligen Studierenden muss individuell bewertet werden. 
Die Gesamtdauer des Gruppengesprächs errechnet sich daraus, dass pro Studieren-
der/Studierendem ca. 15 Minuten angesetzt werden. Den Studierenden wird unmittelbar 



   

2 
 

vor der Prüfung eine angemessene Vorbereitungszeit eingeräumt. Die Wiederholung der 
Gruppendiskussion erfolgt mit der Prüfungsform des Fachgespräches, Teil A § 12 Abs. 1 
Buchstabe b.  
 

c) Posterpräsentation 
 
Die Posterpräsentation dient der Kurzdarstellung eines Themas und visualisiert dessen 
wesentliche Aspekte auf einer Stellwand oder einem Poster. Am Prüfungstag präsentiert 
und erläutert der/die Studierende ihr Poster und stellt sich der Diskussion. Sowohl das 
Poster selbst als auch die mündliche Präsentation und die Diskussion gehen in die Be-
wertung ein.  
 

d) Kollegiale Beratung 
 

Die kollegiale Beratung dient dazu, von den Studierenden vorgetragene, selbst dienstlich 
erlebte Probleme durch eine strukturierte Arbeit in der Gruppe einer Lösung näher zu 
bringen. Dazu trägt jede und jeder Studierende eine solche Problemstellung in der 
Gruppe vor. In einer strukturierten und durch die/den Prüferin/Prüfer angeleiteten Vor-
gehensweise entwickeln die Gruppenmitglieder Lösungsvorschläge, mit denen sich der 
Prüfung anschließend mündlich auseinandersetzt. Bewertet wird nur der Prüfling, nicht 
die Gruppenmitglieder. Bewertet wird die Leistung ohne Notenvergabe mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“.  
 

e) Prüfung(en) im Erasmus+ Modul.  
 

Die Prüfung(en) im Erasmus+ -Modul werden in englischer Sprache durchgeführt.  
 

f) Zu Teil 12 Abs. 1 Buchstabe a: Klausur 
 

Abweichend von § 12 Abs. 1 Buchstabe a StudO BA Teil A kann die Bearbeitungszeit für 
Klausuren auch 120 Minuten betragen. 

 
2) Äquivalenztabelle 

 
Klausuren und Aktenbearbeitungen, die von mehr als einer Korrektorin/einem Korrektor bewertet 
werden sowie die Studienarbeit sind nach der abgedruckten Äquivalenztabelle zu benoten.  
 

ab 
Punkte 

 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Note 
genau  

5,0 4,0 3,7 3,3 3,0 2,7 2,3 2,0 1,7 1,3 1,0 

Note nicht 
ausreichend 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

 
§ 4 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe f: (Teil-)Studienleistungen im Modul „Berufspraktisches 
Training“5 
 
1) Die (Teil-) Studienleistungen des Moduls „Berufspraktisches Training“ (Leistungsscheine und 

Teilnahmenachweise) werden ohne Notenvergabe mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
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bewertet. Die Bewertung erfolgt durch zwei Prüfer(innen). Einzelne Bestandteile einer (Teil-) 
Studienleistung können von jeweils verschiedenen Prüfer(innen) geprüft werden. Das Modul 
„Berufspraktisches Training“ ist bestanden, wenn alle (Teil-) Studienleistungen mit „bestan-
den“ bewertet wurden.  

 
2) Eine mit „nicht bestanden“ bewertete Teilstudienleistung kann einmalig wiederholt werden. 

Dies gilt als Wiederholung i. S. v. Teil A § 13 StudO BA. 
 
3) Wird ein Teilnahmenachweis mangels regelmäßiger Teilnahme mit „nicht bestanden“ bewer-

tet, können die Fehlzeiten durch Nachholung ausgeglichen werden. Dies gilt als Wiederholung 
i. S. v. Teil A § 13 StudO BA. Abweichend von Teil A § 12 Abs. 2 setzt die regelmäßige Teilnahme 
die Teilnahme an mindestens 50 % der tatsächlich durchgeführten Trainingsstunden voraus.  

 
4) Im Teilmodul „Körperliche Leistungsfähigkeit“ des Moduls „Berufspraktisches Training“ er-

folgt für den Leistungsnachweis „3000m-Lauf“ (nach den zum Zeitpunkt des Prüfungstermins 
gültigen Anforderungen des Deutschen Sportabzeichens in Silber), den Leistungsnachweis 
„Hindernisparcours“ und für den Leistungsnachweis „Rettungsschwimmübungen 1 und 2“ 
der Termin für die erste Prüfungsabnahme im Zeitraum des HS 1.5. Im Rahmen der Wiederho-
lungszeitbegrenzung gem. Ziff. 5 wird ein Wiederholungstermin angeboten. Beim „3000m-
Lauf“ sowie dem „Hindernisparcours“ sind allen Studierenden eines Jahrgangs jeweils vier 
freiwillige Abnahmemöglichkeiten anzubieten, hiervon zwei im GS 7 und jeweils eine im HS 
1.5 und HS 2.5. Für die „Rettungsübungen 1 und 2“ beläuft sich die Anzahl der freiwilligen Ab-
nahmemöglichkeiten für alle Studierenden eines Jahrgangs auf insgesamt drei je Übung (je-
weils eine im GS 7, HS 1.5 und HS 2.5). Soweit der Prüfling freiwillig den jeweiligen Leistungs-
nachweis im Rahmen von Abnahmeangeboten während des berufspraktischen Trainings er-
folgreich erbracht hat, ist von der Teilnahme an den Prüfungsterminen abzusehen. Der erfolg-
reiche Leistungsnachweis ist zu dokumentieren und wird als bestandene Prüfung gewertet.  

 
5) Werden die Leistungsnachweise „3000m-Lauf“, „Hindernisparcours“ und „Rettungs-

schwimmübungen 1 und 2“ (Leistungsschein Körperliche Leistungsfähigkeit) ab dem Einstel-
lungsjahrgang 2023 nicht bis zum Ende des 24. Monats nach Beginn des ersten Studienjahres 
erbracht, scheidet eine weitere Nachholung oder Wiederholung aus. Die Fortsetzung des Stu-
diums ist ausgeschlossen. Abweichend von Satz 1 ist für Studierende der Einstellungsjahr-
gänge 2018 bis 2020 der Nachweis der Körperlichen Leistungsfähigkeit bis zum Ablauf des 36. 
Monats bzw. für die Einstellungsjahrgänge 2021 und 2022 bis zum Ablauf des 30. Monats nach 
Beginn des ersten Studienjahres zu erbringen. 

 
5a) Bestehen im letztmöglichen Wiederholungstermin des 3.000m-Laufs Witterungsbedingungen 

in Form von Temperaturen ab 27 Grad im Schatten oder ab 30 Grad auf der Laufbahn, Tempe-
raturen unter 5 Grad, Smog, stärkerem Regen, Nebel oder Schnee oder in Form einer vereis-
ten, verschneiten oder stark durchnässten Bahn, kann die Frist zur Erbringung des Leistungs-
nachweises im 3.000m-Lauf nach Abs. 5 um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Prü-
fungsausschuss legt den neuen Prüfungstermin (nach Satz 1) fest. Dieser festgelegte Termin 
bestimmt den Tag, mit dessen Ablauf die Frist zur Erbringung des Leistungsnachweises endet. 

6) Im Teilmodul „Schießen/Nichtschießen“ erfolgt für die Leistungsnachweise (10. Pistolen-
übung und LÜHT 2) der Termin für die erste Prüfungsabnahme im HS 2.5. Im Zeitraum des HS 
2.6 werden allen Studierenden eines Jahrgangs jeweils weitere drei freiwillige Abnahmemög-
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lichkeiten angeboten. Soweit der Prüfling freiwillig den jeweiligen Leistungsnachweis im Rah-
men von Abnahmemöglichkeiten während des berufspraktischen Trainings erfolgreich er-
bracht ist, ist von der Teilnahme an den Prüfungsterminen abzusehen.  

 
7) Das Teilmodul „Eingriffstechniken“ ist bestanden, wenn die/der Studierende mindestens 

80 % der möglichen Bewertungspunkte erreicht hat sowie keines der Ausschlusskriterien er-
füllt wurde. Die Erfüllung eines Ausschlusskriteriums liegt vor, wenn beide Prüfer(innen) dies 
übereinstimmend festgestellt haben. Dies führt zu sofortigem Abbruch der Prüfung. Bei unter-
schiedlichen Punktbewertungen der Prüfer(innen) ergibt sich das Ergebnis aus dem arithme-
tischen Mittel. Dieses wird – sofern kein vorheriger Prüfungsabbruch wegen eines erfüllten 
Ausschlusskriteriums vorliegt – am Ende der Prüfung bei Feststellung des Gesamtergebnisses 
und nicht nach jedem jeweiligen Bewertungsblock ermittelt. Wenn sich bei der Mittelwertbil-
dung ein halber Punkt ergeben sollte, wird dieser auf einen Punkt aufgerundet.  

 
§ 5 Zu Teil A § 12 Abs. 1Buchstabe f., Abs. 2: Leistungen des Moduls der fachpraktischen Stu-
dienzeit/Training6 

 

1) Leistungen in den Modulen der fachpraktischen Studienzeit/Training werden in Form einer 
anderen Studienleistung i. S. v. Teil A § 12 Abs. 2 (Teilnahmenachweise) erbracht. Abweichend 
von Teil A § 12 Abs. 2 Satz 3 setzt die regelmäßige Anwesenheit in der fachpraktischen Stu-
dienzeit/Training grundsätzlich die Teilnahme an mindestens 50 % der tatsächlich durchge-
führten Trainingsstunden des Moduls voraus.  

 
2) Wird eine Studienleistung nach Ziffer 1) mangels ordnungsgemäßer Teilnahme mit „nicht be-

standen“ bewertet, kann diese einmal durch Rückversetzung am Ende des Moduls in den 
nachfolgenden Jahrgang, dann in dem entsprechenden nicht bestandenen Modul wiederholt 
werden. Dies gilt als Wiederholung i. S. v. Teil A § 13 StudO BA. Wird auch in der Wiederholung 
eine Bewertung mit „bestanden“ nicht erreicht, ist die Studienleistung endgültig nicht bestan-
den. Die Fortsetzung des Studiums ist ausgeschlossen. Die nach Teil A § 3 zuständigen Behör-
den treffen die notwendigen Entscheidungen.  

 
3) Kann ein Teilnahmenachweis aus von der oder dem Studierenden nicht zu vertretenden Grün-

den mangels regelmäßiger Teilnahme nicht erteilt werden, sollen Fehlzeiten möglichst durch 
Nachholung während des anschließenden Moduls der fachpraktischen Studienzeit/Praxis o-
der an vorlesungsfreien Tagen der fachwissenschaftlichen Studienzeit ausgeglichen werden. 
Ist eine solche Nachholung, insbesondere aufgrund des Umfangs der Fehlzeiten, nicht mög-
lich, ist die Studienleistung nach Abschluss des anschließenden Moduls durch Rückverset-
zung in den nachfolgenden Jahrgang in dem entsprechenden Modul nachzuholen.  

 
4) Am Ende jeden Moduls der fachpraktischen Studienzeit/Training wird jeweils mit der/dem 

Studierenden ein Feedbackgespräch geführt, das schriftlich zu dokumentieren ist.  
 
§ 6 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe f: Leistungen der Module der fachpraktischen Studien-
zeit/Praxis7 

 

1) Leistungen der Module in der fachpraktischen Studienzeit/Praxis bestehen, sofern es sich 
nicht um eine andere Studienleistung i. S. v. Teil A § 12 Abs. 2 handelt, aus einer Einsatzbewer-
tung oder einem Aktenvortrag. Neben diese (Teil-) Studienleistung können eine oder zwei 
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dienstliche Bewertungen treten. Die ECTS-Punkte verteilen sich dabei hälftig auf die Prüfungs-
leistung (Einsatzbewertung oder Aktenvortrag) sowie die dienstliche Bewertung bzw. die 
dienstlichen Bewertungen. Abweichend von Teil A § 12 Abs. 2 setzt die ordnungsgemäße Teil-
nahme bei einer anderen Studienleistung i. S. v. Teil A § 12 Abs. 2 die Teilnahme an mindestens 
50 % der tatsächlich durchgeführten praktischen Studienzeit/Praxis voraus.  
Kann ein Teilnahmenachweis wegen unregelmäßiger Anwesenheit nicht erteilt werden, ist die 
praktische Studienzeit/Praxis mit „nicht bestanden" zu bewerten und zu wiederholen. Der o-
der die Studierende wird nach Abschluss der praktischen Studienzeit/Praxis in den nachfol-
genden Einstellungsjahrgang zurückversetzt. Die Wiederholung der Studienleistung hat nach 
Rückversetzung der/des Studierenden in dem nachfolgenden Einstellungsjahrgang im dafür 
nach dem Studienverlaufsplan vorgesehenen Zeitraum zu erfolgen.  
Kann ein Teilnahmenachweis wegen einer unregelmäßigen Anwesenheit, die die oder der Stu-
dierende nicht zu vertreten hat, nicht erteilt werden, kann die oder der Studierende die Teil-
nahmezeit nachholen. Auch in diesen Fällen erfolgt eine Rückversetzung der/des Studieren-
den nach Abschluss der praktischen Studienzeit/Praxis in den nachfolgenden Einstellungs-
jahrgang. Die Nachholung umfasst den gesamten Praxisabschnitt und erfolgt in dem für den 
nachfolgenden Einstellungsjahrgang im Studienverlaufsplan vorgesehenen Zeitraum. Bei 
dem Abschlusspraktikum erfolgt die Wiederholung und Nachholung ohne Rückversetzung im 
direkten Anschluss an das Modul, bis eine Teilnahme an mindestens 50 % der tatsächlich 
durchgeführten praktischen Studienzeit/Praxis erreicht wird. Eine Wiederholung der prakti-
schen Studienzeit/Praxis ist nur einmal möglich. 
 

2) Zum Bestehen der Module der fachpraktischen Studienzeit/Praxis müssen alle Teilstudienle-
istungen und neben diese Teilstudienleistungen tretenden dienstlichen Bewertungen jeweils 
mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden sein. Mit mindestens 
„ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertete Leistungen im Sinne des Satzes 1 sind bei 
Bewertung einer anderen Leistung im Sinne des Satzes 1 mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder 
„nicht bestanden“ nicht zu wiederholen. 

 
3) Die Einsatzbewertung gibt den Leistungsstand der oder des Studierenden durch eine punktu-

elle Überprüfung wieder. Die Einsatzbewertung wird durch eine Prüferin/einen Prüfer und 
eine Beisitzerin/einen Beisitzer durchgeführt. Für die Wiederholungsprüfung gilt Teil A § 13 
Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1; diese wird durch zwei Prüferinnen/Prüfer ohne Anwesenheit einer 
Beisitzerin/eines Beisitzers durchgeführt. Durch die Einsatzbewertung soll festgestellt wer-
den, ob der oder die Studierende in der Lage ist, gemessen am bisherigen Ausbildungsstand, 
einen polizeilichen Einsatzanlass, der aktuell in der dienstlichen Tätigkeit anfällt, im Rahmen 
des Einsatzmodells zu bewältigen. Die Einsatzbewertung ist bestanden, wenn die / der Stu-
dierende mindestens die Hälfte der möglichen Bewertungspunkte erreicht hat. Ungeachtet 
dessen muss mindestens die Hälfte der Bewertungspunkte im Bewertungsfeld Eigensiche-
rung erreicht worden sein. Die Prüfung ist hingegen abzubrechen und mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) zu bewerten, bei einem eklatanten Verstoß gegen die Grundsätze der Eigensicherung o-
der bei einer drohenden unzulässigen Eingriffsmaßnahme. Die Wiederholungsprüfung ist ab-
zubrechen und mit „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, wenn beide Prüfer(innen) überein-
stimmend einen eklatanten Verstoß gegen die Grundsätze der Eigensicherung oder eine dro-
hende unzulässige Eingriffsmaßnahme festgestellt haben. Bei unterschiedlichen Punktbe-
wertungen der Prüfer ergibt sich das Ergebnis aus dem arithmetischen Mittel. Dieses wird – 
sofern kein vorheriger Prüfungsabbruch wegen eines erfüllten Ausschlusskriteriums vorliegt 
– für den Bewertungsblock 3 (Eigensicherung) und im Übrigen am Ende der Prüfung bei Fest-
stellung des Gesamtergebnisses ermittelt. Wenn sich bei der jeweiligen Mittelwertbildung ein 
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halber Punkt ergeben sollte, wird dieser auf einen Punkt aufgerundet. Abweichend von Teil A 
§ 11 Abs. 1 S. 2 sind nur volle Notenwerte (1,0, 2,0 usw.) zu vergeben. Eine Einsatzbewertung, 
die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde, ist nicht bestanden und kann einmal wie-
derholt werden. Wird auch in der Wiederholung eine Bewertung mit mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) nicht erreicht, ist sie endgültig nicht bestanden. Die Fortsetzung des Studiums ist 
ausgeschlossen.  

 
4) Durch den Aktenvortrag sollen die Studierenden ihre Befähigung nachweisen, in freier Rede 

eine ermittlungsspezifische Problemstellung zu präsentieren sowie zu den durchgeführten 
und den noch zu veranlassenden Maßnahmen Position zu beziehen und diese unter richtiger 
Schwerpunktsetzung argumentativ zu begründen. Über den mündlichen Vortrag hinaus ist 
am Ende der Vorbereitungszeit eine schriftlich vorbereitete Ausarbeitung oder ein Entschei-
dungsvorschlag nach Weisung es Prüfers auszuhändigen. Die Prüfung ist bestanden, wenn der 
Studierende mindestens die Hälfte der möglichen Bewertungspunkte erreicht hat sowie keine 
unrechtmäßigen Maßnahmen getroffen werden. Der Aktenvortrag wird durch eine Prüfe-
rin/einen Prüfer und eine Beisitzerin/einen Beisitzer durchgeführt. Für die Wiederholungsprü-
fung gilt Teil A § 13 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1; diese wird durch zwei Prüferinnen / Prüfer ohne 
Anwesenheit einer Beisitzerin/ eines Besitzers durchgeführt. Abweichend von Teil A § 11 Abs. 
1 S. 2 sind nur volle Notenwerte (1,0, 2,0 usw.) zu vergeben. Ein Aktenvortag, der mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet wurde, ist nicht bestanden und kann einmal wiederholt werden. 
Wird auch in der Wiederholung eine Bewertung mit mindestens „ausreichend“ (4,0) nicht er-
reicht, ist er endgültig nicht bestanden. Die Fortsetzung des Studiums ist ausgeschlossen.  

 
5) Die dienstliche Bewertung wird durch eine Prüferin/einen Prüfer und eine Beisitzerin/einen 

Beisitzer durchgeführt. Für die Wiederholungsprüfung gilt Teil A § 13 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1; 
diese wird durch zwei Prüferinnen/Prüfer ohne Anwesenheit einer Beisitzerin/eines Beisitzers 
durchgeführt. Die dienstliche Bewertung wird mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ be-
wertet. Für ein Bestehen müssen im Bereich der persönlich-sozialen Kompetenz mindestens 
drei und im Bereich der fachlichen Kompetenz mindestens vier Kompetenzmerkmale als be-
standen bewertet werden. Eine dienstliche Bewertung, die mit „nicht bestanden“ bewertet 
wurde, kann einmal wiederholt werden; wenn möglich erfolgt die Wiederholung im folgenden 
Praxisabschnitt. Wird auch in der Wiederholung eine Bewertung mit „bestanden“ nicht er-
reicht, ist sie endgültig nicht bestanden. Die Wiederholung der Prüfung ist endgültig „nicht 
bestanden“, wenn beide Prüfer(innen) die dienstliche Bewertung als „nicht bestanden“ be-
werten. Die nach Teil A § 3 zuständigen Behörden treffen die notwendigen Entscheidungen. 

 
6) Am Ende jedes Moduls der fachpraktischen Studienzeit / Praxis wird mit der / dem Studieren-

den ein „Feedbackgespräch“ geführt, das schriftlich dokumentiert wird.  
 

7) Abweichend von § 12 Abs. 4 S. 1 StudO-BA Teil A i.V.m. § 9 Abs. 1 StudO-BA Teil A bestimmt die 
jeweilige für den oder die Studierende(n) zuständige Kreispolizeibehörde die Prüferinnen und 
Prüfer, die im Rahmen der dienstlichen Bewertung und der Einsatzbewertung die Prüfungen 
abnehmen. 

 
§ 7 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe g: Projektleistung8 
 
1) In die Bewertung gehen die schriftliche Ausarbeitung mit 60 %, die Präsentation mit 20 %, das 

Kolloquium mit 10 % und die Prozessleistung mit 10 % ein.  
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2) Die Modulprüfung nach Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe g (Projektleistung) wird mit der Prüfungs-
form des Referates, Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe d, wiederholt.  

 
§ 8 Zu Teil A § 12 Abs. 3: Praxisbericht (weggefallen)9 

 
§ 9 Zu Teil A § 12 Abs. 6 Modulprüfungen und andere Studienleistungen10 
 
Die Bewertung einer Modulprüfung nach Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe a (Klausur) oder  
§ 3 Abs. 1 Buchstabe b zu § 12 Abs. 1 (Aktenbearbeitung), die nicht im regulären Hauptlauftermin er-
bracht wurde, ist entsprechend von Teil A § 12 Abs. 6 spätestens nach Ablauf von 8 Wochen bekannt-
zugeben. Die Bewertungen mehrerer Modulprüfungen nach Satz 1 aus demselben Studienabschnitt, 
die nicht im regulären Hauptlauftermin erbracht wurden, können spätestens nach Ablauf von 8 Wo-
chen nach der zeitlich letzten Modulprüfung gemeinsam bekanntgegeben werden. Entsprechend 
von Teil A § 12 Abs. 6 werden die Klausuren und Aktenbearbeitungen des Hauptlaufes nach Ablauf 
von 8 Wochen bekannt gegeben. Die Frist beginnt mit der letzten in Satz 1 genannten Modulprüfung 
eines Studienabschnitts.  
 
§ 10 Zu Teil A § 13 Abs. 2: Bestehen und Wiederholen von Modulprüfungen und anderen  
Studienleistungen11 

 
Für bis zu zwei Modulprüfungen während des Studiums kann eine zu erbringende Prüfungsleistung 
nach § 12 Abs. 1 Buchstabe a (Klausur) oder b (Fachgespräch) StudO-BA Teil A sowie § 3 Abs. 1 Buch-
stabe a (Aktenbearbeitung) StudO-BA Teil B, die auch in der Wiederholungsprüfung schlechter als 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurde, ein zweites Mal wiederholt werden.  
 
§ 11 Zu Teil A § 13 Abs. 3 Bestehen und Wiederholen von Modulprüfungen und andere Studien-
leistungen12 
 
Abweichend von Teil A § 13 Abs. 3 können Wiederholungen einer Studienleistung nach  
Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe a, b, c des Grundstudiums und Teil B § 3 Abs. 1 Buchstabe a (Studienar-
beit) zu Teil A § 12 Abs. 1 auch zu Beginn des Hauptstudiums 1 angesetzt werden.  
 
§ 12 Zu Teil A § 13 Ab. 6 Bestehen und Wiederholen von Modulprüfungen und andere Studien-
leistungen13 

 

Die Wiederholung einer anderen Studienleistung nach Teil A § 12 Abs. 2 des Moduls „Training sozia-
ler Kompetenzen“ erfolgt in Form einer Studienleistung nach Teil A § 12 Abs. 1 Buchst. b) (Fachge-
spräch). Die Bewertung erfolgt mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“.  
 
§ 13 Zu Teil A § 14 Anrechnung von Studienleistungen14 

 

Den Kommissarbewerberinnen und Kommissarbewerbern werden ihre durch das Bestehen der 
I. Fachprüfung sowie die letzte Regelbeurteilung nachgewiesenen Kenntnisse für die Module der 
fachpraktischen Studienzeit des Grundstudiums sowie des Fachstudiums 1 und 2 angerechnet. Die 
Anrechnung erfolgt mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“.  

 
§ 14 Zu Teil A § 15 Abs. 3 Bachelorarbeit15 
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Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt ab dem Einstellungsjahr 2016 6 Wochen. Beginn 
und Ende der Frist wird durch den Studienverlaufsplan bestimmt, dies gilt als Fristbestimmung nach 
§ 31 Abs. 2, 3 VwVfG. 
 
 
§ 14 a Zu Teil A § 22 Abs. 4 Prüfungsregelungen bei Krankheiten und längeren Ausfallzeiten16 
 
Kann die oder der Studierende aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Hinderungsgründen die 
Posterpräsentation nicht in dem festgelegten Zeitraum bearbeiten und deshalb am vorgesehenen 
Präsentationstag nicht präsentieren, so kann sie oder er beim Prüfungsausschuss eine Verlängerung 
der Bearbeitungsfrist beantragen; § 15 Abs. 4 S. 2 – 4 und § 19 Abs. 2 StudO-BA Teil A gelten entspre-
chend.  
 
 
§ 15 Übergangsvorschriften17 

 

1) Für die vor dem Jahr 2012 eingestellten Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter 
und für Kommissarbewerberinnen und Kommissarbewerber, die vor dem Jahr 2012 das Stu-
dium aufgenommen haben, ist Teil B i. d. F. vom 14.06.2011, genehmigt mit Erlass vom 
12.08.2011, maßgebend.  

 
2) Für die vor dem Jahr 2016 eingestellten Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter 

und für Kommissarbewerberinnen und Kommissarbewerber, die vor dem Jahr 2016 das Stu-
dium aufgenommen haben, ist Teil B i. d. F. vom 09.06.2015, genehmigt mit Erlass vom 
20.07.2015, maßgebend.  

 
3) Für Studierende, die ihr Studium vor dem 01.09.2016 aufgenommen haben und dieses unter-

brechen, richtet sich das Studium nach den Regelungen des Teil B in der aktuellen Fassung, 
sofern das Studium nach Absatz 1 und Absatz 2 nicht mehr möglich ist.  

 
4) Unbeschadet der für diese Studierende im Übrigen geltenden Fassungen gelten im Teilmodul 

„Körperliche Leistungsfähigkeit Sport /Rettungsschwimmen“ des Moduls „Berufspraktisches 
Training“ für die Studierenden bis einschließlich Einstellungsjahrgang 2019 für den Leistungs-
nachweis „12 Minuten Lauf“ bzw. für die Studierenden ab dem Einstellungsjahrgang 2020 für 
den Leistungsnachweis „3000m-Lauf“ die Regelungen des § 4 Abs. 4 und 5. 

 
5) Für die vor dem Jahr 2019 eingestellten Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter, 

die vor dem Jahr 2019 das Studium aufgenommen haben, ist § 10 Teil B i.d.F. vom 30.04.2020, 
genehmigt mit Erlass vom 30.04.2020, maßgebend. 

 
6) Für die vor dem Jahr 2020 eingestellten Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter, 

die vor dem Jahr 2020 das Studium aufgenommen haben, ist § 6 Abs. 3 Teil B i.d.F. vom 
30.04.2020, genehmigt mit Erlass vom 30.04.2020, maßgebend. 

 
7) Für Studierende, die ihr Studium vor dem 01.09.2021 aufgenommen haben, ist § 10 zu Teil A 

§ 13 Abs. 2 StudO-BA Teil B i.d.F. vom 30.08.2022, genehmigt mit Erlass vom 30.08.2022, maß-
gebend.  
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Anlagen:  B 1 Studienverlaufsplan 
 B 2 Modulübersicht18 
 B 3 Modulbeschreibungen19  
 
 
 

1 § 1 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.06.2012, genehmigt durch Erlass vom 17.08.2012. 
2 § 1a eingefügt und genehmigt durch Erlass vom 26.08.2020, gültig ab 28.08.2020. 
3 2 zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.06.2016, genehmigt durch Erlass vom 18.08.2016, geän-

dert durch Beschluss vom 15.06.2010, genehmigt durch Erlass vom 04.08.2010. 
4 § 3 zuletzt genehmigt durch Erlass vom 31.08.2022, gültig ab 01.09.2022, genehmigt durch Erlass 

vom 13.08.2019, gültig ab 30.08.2019, geändert durch Beschluss vom 05.06.2018, genehmigt durch 
Erlass vom 31.08.2018, geändert durch Beschluss vom 12.12.2017, genehmigt durch Erlass vom 
31.08.2018, geändert durch Beschluss vom 28.06.2016, genehmigt durch Erlass vom 18.08.2016, 
geändert durch Beschluss vom 17.06.2014, genehmigt durch Erlass vom 28.08.2014. 

5 § 4 zuletzt genehmigt durch Erlass vom 13.02.2024, gültig ab 15.02.2024, genehmigt durch Erlass 
vom 03.08.2023, gültig ab 01.09.2023, genehmigt durch Erlass vom 31.08.2022, gültig ab 
01.09.2022, genehmigt durch Erlass vom 26.08.2021, gültig ab 04.09.2021, genehmigt durch Erlass 
vom 18.05.2021, konkretisiert durch Erlass vom 18.06.2021, gültig ab 22.06.2021, genehmigt durch 
Erlass vom 14.04.2021, gültig ab 04.05.2021 genehmigt durch Erlass vom 24.02.2021, gültig ab 
26.02.2021, genehmigt durch Erlass vom 30.04.2020, genehmigt durch Erlass vom 13.08.2019, ge-
nehmigt durch Erlass vom 18.08.2016, genehmigt durch Erlass vom 20.07.2015. 

6 § 5 zuletzt genehmigt durch Erlass vom 03.08.2023, gültig ab 01.09.2023, geändert durch Beschluss 
vom 28.06.2016, genehmigt durch Erlass vom 18.08.2016, geändert durch Beschluss vom 
11.06.2013, genehmigt durch Erlass vom 31.07.2013. 

7 § 6 zuletzt genehmigt durch Erlass vom 06.05.2024, gültig ab 08.05.2024, genehmigt durch Erlass 
vom 03.08.2023, gültig ab 01.09.2023, genehmigt durch Erlass vom 31.08.2022, gültig ab 
01.09.2022, genehmigt durch Erlass vom 26.08.2021, gültig ab 04.09.2021, genehmigt durch Erlass 
vom 18.05.2021, konkretisiert durch Erlass vom 18.06.2021, gültig ab 22.06.2021, genehmigt durch 
Erlass vom 13.08.2019, genehmigt durch Erlass vom 31.08.2018, genehmigt durch Erlass vom 
18.08.2016, genehmigt durch Erlass vom 31.07.2013. 

8 § 7 zuletzt geändert durch Beschluss vom 15.06.2010, genehmigt durch Erlass vom 04.08.2010. 
9 § 8 weggefallen und genehmigt durch Erlass vom 31.08.2022, gültig ab 01.09.2022, zuletzt geändert 
durch Beschluss vom 14.06.2011, genehmigt durch Erlass vom 12.08.2011. 
10 § 9 zuletzt genehmigt durch Erlass vom 06.05.2024, gültig ab 08.05.2024, geändert durch Beschluss 

vom 20.06.2017, genehmigt durch Erlass vom 15.12.2017, geändert durch Beschluss vom 
28.06.2016, genehmigt durch Erlass vom 18.08.2016, geändert durch Beschluss vom 17.06.2014, 
genehmigt durch Erlass vom 28.08.2014. 

11 § 10 zuletzt genehmigt durch Erlass vom 03.08.2023, gültig ab 01.09.2023, genehmigt durch Erlass 
vom 26.08.2020, gültig ab 28.08.2020, geändert durch Beschluss vom 28.06.2016, genehmigt durch 
Erlass vom 18.08.2016, geändert durch Beschluss vom 17.06.2014, genehmigt durch Erlass vom 
28.08.2014. 

12 § 11 zuletzt geändert durch Beschluss vom 05.06.2018, genehmigt durch Erlass vom 31.08.2018, 
geändert durch Beschluss vom 28.06.2016, genehmigt durch Erlass vom 18.08.2016, geändert 
durch Beschluss vom 12.06.2012, genehmigt durch Erlass vom 17.08.2012. 

13 § 12 eingefügt durch Beschluss vom 12.06.2012, genehmigt durch Erlass vom 17.08.2012. 
14 § 13 eingefügt durch Beschluss vom 12.06.2012, genehmigt durch Erlass vom 17.08.2012. 
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15 § 14 zuletzt genehmigt durch Erlass vom 03.08.2023, gültig ab 01.09.2023, eingefügt durch Be-
schluss vom 14.03.2017, genehmigt durch Erlass vom 13.09.2017. 
16 § 14 a eingefügt und genehmigt durch Erlass vom 31.08.2022, gültig ab 01.09.2022 
17 § 15 zuletzt genehmigt durch Erlass vom 03.08.2023, gültig ab 01.09.2023, genehmigt durch Erlass 

vom 26.08.2021, gültig ab 04.09.2021, genehmigt durch Erlass vom 18.05.2021, konkretisiert durch 
Erlass vom 18.06.2021, gültig ab 22.06.2021, genehmigt durch Erlass vom 17.12.2020, gültig ab 
18.12.2020, § 14 umbenannt und genehmigt durch Erlass vom 13.09.2017, genehmigt durch Erlass 
vom 18.08.2016, eingefügt und genehmigt durch Erlass vom 17.08.2012. 

18 Anlagenbezeichnung geändert durch Beschluss vom 11.06.2013, genehmigt durch Erlass vom 
31.07.2013. 

19 Streichung von Anlagen B 4 (Muster Zeugnis) und B 5 (Muster Urkunde) in der bis zum 30.07.2013 
gültigen Fassung mit Beschluss vom 11.06.2013, genehmigt durch Erlass vom 31.07.2013, Strei-
chung von Anlage B 4 in der Fassung ab 31.07.2013 (Muster Diploma Supplement) durch Beschluss 
vom 10.12.2013, genehmigt durch Maßgabenerlass vom 31.07.2013. 


